
Ablaufschema Kindeswohlgefährdungsabklärung

Handlungsschritte bei Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohl-
gefährdung durch freie Träger nach § 8a SGB VIII

                                                                                                                                                     

Akute
Gefährdung

Bei akuter Ge-
fährdung wird 
sofort das
Jugendamt infor-
miert. 
Tel.: 04471-150

Wochen-bzw. 
Wochenendbe-
reitschaft: 
Telef.Nr. 112 
Mo-Fr. 15.30 Uhr 
bis 8.30 Uhr, 
Fr. 13.00 Uhr – 
Mo. 8.30 Uhr

Mitteilung an das Jugendamt Cloppenburg

(Personensorgeberechtigten werden im Vorfeld darüber informiert,
          sofern der Schutz der Kinder und Jugendliche dadurch nicht gefährdet ist)

Hinzuziehen der „insoweit erfahrenen 
Fachkraft“ zur Einschätzung des Ge-
fährdungsrisikos
(siehe Liste der insoweit erfahrenen 
Fachkräfte)

Kein 
Gefährdungsrisiko 
(Verfahren beendet)

Hilfen werden angenom-
men

Verlaufsbeobachtung
(Hilfeakzeptanz, Proble-
meinsicht)

Gespräch mit den Eltern, Kind/ Jugendlicher

Hinwirkung auf Inanspruchnahme von Hilfen

 Eltern zeigen keine Einsicht bzw. 
nehmen Angebote nicht an  

Wahrnehmung gewichtiger 
Anhaltspunkte

Kollegiale Beratung 
Meldung an Leitung

Kein 
Gefährdungsrisiko 
(Verfahren beendet)

 Wichtig: lückenlose Dokumentation über sämtliche Verfahrensschritte  und Aufbewahrung  

Kein 
Gefährdungsrisiko 
(Verfahren beendet)

Gespräch mit Personensorge-
berechtigten
Hinwirken auf Hilfen

Überführung des 
Falles in das Hand-
lungsmuster des Ju-
gendamtes

Eltern zeigen keine Einsicht bzw. 
nehmen Angebote nicht an 
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